
Amtliche Bekanntmachung 
 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Issum und Aufstellung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" 
hier: Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch 
 
 
Der Rat der Gemeinde Issum hat in seiner Sitzung am 27.10.2015 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
1. 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB wird für die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Issum 
unter dem Vorbehalt der positiven landesplanerischen Abstimmung beschlossen. 
 
2. 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB wird für den sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Gemein-
de Issum mit der Fläche 3 "Hartefelder Feld" und der Fläche 5 "Schaephuysener Hö-
hen" unter dem Vorbehalt der positiven landesplanerischen Abstimmung beschlos-
sen. Die Umsetzung der Fläche 1 "Issum / Kapellen" wird ausgesetzt und nicht als 
Konzentrationszone dargestellt. 
 
 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Issum umfasst die Fläche 
der dargestellten Konzentrationszone in Sevelen. Der Geltungsbereich für die Auf-
stellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" ist das gesamte 
Gemeindegebiet. Betroffen durch die Aufstellung sind jedoch lediglich die zukünftig 
dargestellten Konzentrationszonen. 
 
Ziel der Änderung bzw. der Aufstellung ist es, die bisherige Konzentrationszone auf 
der Grundlage einer erneuten gemeindeweiten Potentialuntersuchung zu ergänzen 
und zusätzliche Konzentrationszonen darzustellen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches wird den Bürgern allgemein Gelegenheit 
gegeben, sich zu der Änderung des Flächennutzungsplanes zu äußern. 
 

Der Planentwurf mit Erläuterungsbericht liegt zu diesem Zweck in der Zeit vom 
10.02.2016 bis einschließlich 11.03.2016 bei der Gemeindeverwaltung Issum, Herr-
lichkeit 7-9, Zimmer 112 und 113 an den Tagen von montags bis donnerstags in der 
Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 
bis 12.30 Uhr zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und liegen ebenfalls 
aus: 
 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Potenzialfläche 3 "Hartefelder Feld" 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur vertiefenden Artenschutzprüfung zur Po-
tenzialfläche 3 "Hartefelder Feld" 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Potenzialfläche 5 "Schaephuysener Hö-
hen" 



 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur vertiefenden Artenschutzprüfung zur Po-
tenzialfläche 5 "Schaephuysener Höhen" 

 Flächenpotentialuntersuchung 
 
Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist ab-
gegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.  
 

Mit Verweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Namen der Einsender von Stellungnahmen in den Vorlagen für die öffentliche Sit-
zung des Rates und des Ausschusses aufgeführt werden, soweit dieses die Einsen-
der nicht ausdrücklich verweigern. 
 

Zu dieser Bekanntmachung gehört eine verkleinerte Darstellung des Flächennut-
zungsplanes mit Darstellung der bisherigen Konzentrationszone und der zukünftigen 
Konzentrationszonen, der nachstehend abgedruckt ist. 
 

Issum, 21.01.2016 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Brüx 
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FREIZEITZENTRUM SEVELEN

SO 10.3 SCHIESSSPORTANLAGE IM SPORT- UND
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(Ä10 BauNVO)

(Ä11 BauNVO)

Der Beschluss zur Aufstellung nach § 2 (1)
BauGB und über die Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 (1) BauGB wurde am
27.03.2003 gefasst.

Issum, den 28.03.03 Bürgermeister

BürgermeisterIssum, den 02.08.05

Der Entwurf mit seinem Erläuterungsbericht
wurde am 30.06.05 zur öffentlichen Aus-
legung nach § 3 (2) BauGB beschlossen.
Die berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wurden mit
Schreiben vom 27.07.05 beteiligt und von
der öffentlichen Auslegung benachrichtigt.
Die Auslegung wurde am 29.07.05
bekanntgemacht und erfolgte vom 08.08.05
bis zum 16.09.05

Issum, den 16.12.05

Der Rat der Gemeinde Issum hat am
15.12.05 über die während der Offenlegung
vorgebrachten Anregungen entschieden.

In gleicher Sitzung wurde die erneute Ausle-
gung gemäß § 4a (3) BauGB beschlossen
mit der Maßgabe, dass Stellungnahmen nur
zu den geänderten oder ergänzten Teilen
abgegeben werden können.

Bürgermeister

Düsseldorf, den __.__.__ im Auftrag

Dieser Plan hat mir gemäß § 6 (1) BauGB
vorgelegen, siehe Verfügung vom __.___.__
AZ.: 35.2-                (Issum)

Bezirksregierung

Issum, den __.__.__

Die Bekanntmachung gemäß § 6 (5) BauGB
erfolgte am __.__.__. Der Plan ist damit
wirksam.

Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 27.08.1997
(BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
24.06.2004 (BGBl. I S. 1359).

Verordnung über die bauliche Nutzung
der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23.1.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22.4.1993
(BGBl. l S.466, 479).

Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung -
PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBl. I
S.1991 S.58).

Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
14.7.1994 (GVNW S: 666 - SGVNW S.
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
29. 04. 2003 (GVNW S. 254)SUCHRAUM  BIOTOPVERBUND

SUCHRAUM  BODENSCHUTZ

SUCHRAUM LANDSCHAFTSBILD

BACHLAUF

WIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND
DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

UMGRENZUNG DER FL CHEN F¦R DIE WASSER-
AB

ANBAUBESCHR NKUNGSZONE gem. FStrG

L 478

L 478

ANBAUBESCHR NKUNGSZONE gem. FStrG und StrWG NW
GRENZE DER ORTSDURCHFAHRT

BD

GB NACH Ä 62 LANDSCHAFTSGESETZ - LG NW
GESCH¦TZTE BIOTPE (NACHRICHTLICH)

GW

SEGELFLUGPLATZ

BAHNLINIE MIT HALTEPUNKT
als in Aussicht genommen vermerkt

ZELTPLATZ

SONSTIGE REGIONAL BEDEUTSAME STRASSE
als in Aussicht genommen vermerkt

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch, zugleich als
Unterrichtung der Einwohnerinnen und
Einwohner gemäß § 23 Gemeindeordnung
Nordrhein- Westfalen, erfolgte am 21.01.05

Issum, den 24.01.05 Bürgermeister

( Ä5(3) und (4) BauGB)

FL CHEN, UNTER DENEN DER BERGBAU 

GEMEINDEGRENZE

F¦R WINDENERGIEANLAGEN
UMGRENZUNG VON KONZENTRATIONSZONEN

KENNZEICHNUNGEN UND

( Ä5(3) und (4) BauGB)
ALTABLAGERUNGEN (ALTLASTEN)

UMGEHT (nach Osten ab Kennzeichnungslinie)

 USSERSTEN PUNKT DES ROTORSPITZBLATTES
BEZUGSPUNKTE: GEL NDEOBERFL CHE BIS ZUMH max 100 m 

(teilweise nur als Symbol)

ERLÄUTERUNGSBERICHT
ZU DIESEM PLAN GEHÖRT EIN

. AUSFERTIGUNG
Darstellung auf der Grundlage der
Deutschen Grundkarte 1:5.000 (DGK5).
Mit Genehmigung des Katasteramtes des
Kreises Kleve
Vertrag vom 20.04.01
AZ. 6.2-621205-2-15/01

GRENZE DER WASSERVERB NDE
(Gelderner Fleuth und Issumer Fleuth)

UNTERIRDISCH, ABWASSER-TRANSPORTKANAL

Issum, den 17.02.06

Der Rat der Gemeinde Issum hat am
16.02.06 über die während der erneuten
Auslegung vorgebrachten Anregungen
entschieden. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
In gleicher Sitzung wurde der Plan
beschlossen. Seinem Erläuterungsbericht
wurde zugestimmt.

Bürgermeister

BürgermeisterIssum, den 28.12.05

Die erneute Auslegung des Entwurfs mit
Erläuterungsbericht nach § 4a (3) BauGB zu
den nach dem Verfahren nach § 3 (2)
BauGB geänderten und ergänzten Teilen
wurde am 23.12.05 bekanntgemacht und
erfolgte vom 02.01.06 bis zum 13.01.06.
Die von den Änderungen und Ergänzungen
berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben
vom 16.12.05 zur Stellungnahme
aufgefordert.

(NACHRICHTLICH)

OFFENLAGE NACH Ä 3 (2) BAUGB

Ergªnzung Suchraum Biotopverbund Nenneper Fleuth

 NDERUNGEN UND ERG NZUNGEN NACH DER 

Darstellung bestehende Abgragung entfªllt

Ergªnzung Grenze der Wasserverbªnde

Korrektur Symbol Pumpwerk Issum 

Ergªnzung "Flªchen f¿r die die Wasserwirtschaft"  
an der Issumer Fleuth

Ergªnzung Pumpwerk Sevelen

Ergªnzung Druckleitungen des Niersverbandes

anstelle Wasserwerk

Darstellung des Suchraums zur Sicherung 
schutzw¿rdiger Bºden im Bereich der 
Wasserschutzzone III A entfªllt

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

UNTERIRDISCH, SOLE-PRODUKTENFERNLEITUNG

UNTERIRDISCH, MINERAL¥L-PRODUKTENFERNLTG.
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